
Glasversicherung
VORSICHTIG: ZERBRECHLICH!

Dass Glas zerbrechlich ist, weiß jeder. Aber haben Sie sich auch bereits 

Gedanken gemacht, welche Kosten auf Sie zukommen können, wenn eine 

Ihrer Scheiben zerstört wird?

Weil ein Aufschub der Reparatur meistens nicht möglich ist, müssen Sie so-

fort handeln. Leider ist das nötige Kapital für die Reparatur oft nicht verfügbar.

innofima® GmbH   |   Zum Eistruper Feld 9   |   49143 Bissendorf 

Ihr Ansprechpartner:

Schadenbeispiele aus der Praxis
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innofima® GmbH
Zum Eistruper Feld 9
49143 Bissendorf

tel. 0 54 02 / 98 55 99-0
fax. 0 54 02 / 98 55 99-1

mail. kontakt@innofima.de
web. www.innofima.de

ERFOLGLOSE ERMITTLUNGEN
Leider haben nicht alle Mitmenschen Respekt vor dem Eigen-
tum anderer. Dies musste auch ein Hausbesitzer feststellen, 
nachdem er nachts durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf 
gerissen wurde. Mit Hilfe eines Pflastersteines wurde das 
Fenster seines Wohnzimmers ohne erkennbares Motiv einge-
worfen. Die Ermittlungen der Polizei blieben leider ergebnislos.

Die Schadenhöhe wurde auf 1.100 € geschätzt.

FRÜHJAHRSPUTZ
Aus Unachtsamkeit stieß eine Hausfrau beim Kehren der 
Küche mit dem Besenstiel gegen das Küchenfenster. Die 
Fensterscheibe brach und musste aufgrund der Witterung 
rasch ausgewechselt werden.

Die Schadenhöhe wurde auf 200 € geschätzt.

KLASSIKER
Durch Temperaturunterschiede und das damit verbunde-
ne Dehnungsverhalten von Glasscheiben, treten oft Risse 
auf, die den Austausch der kompletten Scheibe notwendig 
machen. Diese unerfreuliche Erfahrung mussten bereits viele 
Menschen machen.

Die durchschnittliche Schadenhöhe wird auf 450 € geschätzt.

UNWETTER
Ein großes Dachflächenfester eines Hauses wurde bei einem 
starken Unwetter von herumwirbelnden Ästen und Hagel 
durchschlagen. Der Austausch der Glasscheibe gestaltete sich 
aufgrund der Größe und der Lage des Fensters sehr schwierig.

Die Schadenhöhe wurde auf 750 € geschätzt.
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Wissenswertes

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?
Sinnvoll für alle, deren Gebäude/Wohnungen mit Glasfassaden, gro-
ßen Einzelscheiben, Spiegelflächen oder Vitrinen ausgestattet sind.

WAS IST VERSICHERBAR?
Am Gebäude: Fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Platten 
und Spiegel aus Glas von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, 
Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbau-
ten und Dächern. Im Gebäude/Mobiliar: Glasscheiben und -plat-
ten von Bildern, Schränken, Stand-, Wand und Schrankspiegeln 
sowie Innentürverglasungen.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND ABGEDECKT?
Bei der Glasbruchversicherung handelt es sich um eine „Allge-
fahren-Versicherung“. D.h. es ist jede Ursache des Glasbruchs 
versichert. Als Glasbruch gilt das vollständige Brechen des Gla-
ses durch die komplette Dicke.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND U.A.  
NICHT VERSICHERT?
•	 Beschädigungen der Oberflächen oder Kanten von Glasflächen 

wie z.B. Schrammen, Muschelausbrüche oder auch Kratzer
•	 Mehrscheiben-Isoliergläser, die aufgrund undichter Randver-

bindungen „blind werden“
•	 Hohlgläser
•	 Photovoltaikanlagen (nur bei zusätzlicher Versicherung)
•	 Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie

WO GILT DIE VERSICHERUNG?
Versicherungsschutz besteht nur für fest montierte Scheiben sowie 
für die Mobiliarverglasung am Versicherungsort.

WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME  
ERMITTELN?
Die Versicherungssumme wird pauschal über die Größe der Nutz-
fläche ermittelt. Größere Glasscheiben (über 6-8 m2) z.B. Schau-
fenster müssen separat versichert werden. Diese werden in der 
Regel nicht von der pauschalen Glasversicherung erfaßt.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?
Die Leistung für den Ersatz der zerbrochenen Scheiben erfolgt 
normalerweise als Naturalersatz. Das heißt, der Versicherer beauf-
tragt ein Unternehmen mit dem Ersatz der gebrochenen Scheiben. 
Mitversichert sind darüber hinaus auch sonstige notwendige Maß-
nahmen, die Kosten verursachen, wie z.B. Notverglasungen, Kräne 
oder auch Gerüste.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN SIND ZU 
EMPFEHLEN?
Glasscheiben sind nur ein Teil des Gebäudes und der Einrich-
tung. Mauerwerk, Dach und die kompletten Hausratgegenstände 
stellen große Werte dar, welche es abzusichern gilt. Das Gefah-
renpotential durch Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruch, usw. 
ist gewaltig! Für diese Risiken empfehlen wir eine Wohngebäude- 
und Hausratversicherung.

Leistungsübersicht

Gebäudeverglasungen

Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstun-
gen; Glasbausteine, Glasscheiben von Duschkabinen

Abdeckungen von Solarthermieanlagen, Profilbaugläser, Kunststoffscheiben, Lichtkuppeln

Mobiliarverglasungen

Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Schrank- und Wandspiegeln

Glasplatten, Glasscheiben, Kunststoffscheiben/-platten

Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten

Deckungserweiterungen

Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, transparentes Glasmosaik

Sonderkosten für Gerüste, Kräne und Beseitigung von Hindernissen

Entschädigung für die Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien

Entschädigung für Umrahmungen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen

Glaskeramik-Kochflächen (inkl. Elektronikbestandteilen)

Lava-Lampen gegen Glasbruch

Aquarien, Terrarien und Paludarien gegen Glasbruch
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Antragsteller / Versicherungsnehmer

Basler Versicherung

081-657 (Vollmacht M3)

Leistungsübersicht

Die Prämienberechnung erfolgt bei der Versicherung eines Hauses nach der Wohnfläche des gesamten Gebäudes. Wohnfläche ist die Grundfläche einer Wohnung 
bzw. mehrerer Wohnungen einschließlich Hobbyräumen; ausgenommen sind jedoch Treppen, Kellerräume, Speicherräume, Balkone, Loggien und Terrassen.

Gebäudeverglasungen

 
Mobiliarverglasungen

Deckungserweiterungen
Glasscheiben von Fenstern, Türen, 
Balkonen, Terrassen, Wänden, Win-
tergärten, Veranden, Loggien, Wetter-
schutzvorbauten, Dächern, Brüstun-
gen; Glasbausteine, Glasscheiben von 
Duschkabinen
Abdeckungen von Solarthermieanla-
gen, Profilbaugläser, Kunststoffschei-
ben, Lichtkuppeln
 

Glasscheiben von Bildern, Schrän-
ken, Vitrinen, Stand-, Schrank- und 
Wandspiegeln
Glasplatten, Glasscheiben, 
Kunststoffscheiben/-platten
Sichtfenster von Öfen, Elektro- und 
Gasgeräten 

Blei-, Messing- oder Eloxalvergla-
sungen, transparentes Glasmosaik
Sonderkosten für Gerüste, Kräne 
und Beseitigung von Hindernissen
Entschädigung für die Erneuerung 
von Anstrichen, Malereien, Schriften,
Verzierungen, Lichtfilterlacken und 
Folien
Entschädigung für Umrahmungen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmein-
richtungen
Glaskeramik-Kochflächen (inkl. 
Elektronikbestandteilen)
Lava-Lampen gegen Glasbruch
Aquarien, Terrarien und Paludarien 
gegen Glasbruch 
 

Name, Vorname

Beruf

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Telefon

Abweichender Risikoort: Straße, Haus-Nr.

E-Mail

Versicherungsgesellschaft

Nr. beim Versicherer

Alle Beiträge werden inkl. 19 % Versicherungssteuer, abzüglich der Rabatte und in der gewünschten Zahlweise ‚jährlich‘ angezeigt. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die rechtskräftigen Formulierungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen gültigen Versicherungsbedingungen sowie, sofern vereinbart, den Sonderbedingungen 
der jeweiligen Gesellschaft.

* Versichert werden können Wohnungen und Ein- bis Zwei-Familienhäuser, die als Wohngebäude oder als gemischtgenutzte Gebäude (bis 50% gewerbliche Nutzung)Verwendung finden. Die 
Mobiliarverglasung und die Deckungserweiterungen gelten bei Gebäuden mit Einliegerwohnung und bei Zweifamilienhäusern ausschließlich für die Wohnung des Versicherungsnehmers
Keine Zeichnung bei: Gewerbliche Nutzung über 50% oder (auch unter 50 %) bei Juwelieren, Uhrmachern, Pelzwarengeschäften, Tankstellen, Wagenwaschhallen.

Bitte 
wenden!

Antrag für Glasversicherung (privat) 
Seite 1 von 2

Bitte zurücksenden an: innofima® GmbH | Zum Eistruper Feld 9 | 49143 Bissendorf | tel: 0 54 02 / 98 55 99-0 | fax: 0 54 02 / 98 55 99-1 | mail: kontakt@innofima.de | www.innofima.de

Wohnfläche in qm Prämie

      bis 60 29,75 €

      61 bis 100 33,46 €

      101 bis 150 41,83 €

      ab 150 50,19 €

PLZ, Wohnort Abweichender Risikoort: PLZ, Wohnort

Objektart

Nutzungsart Wohnfläche

Gewerbliche Nutzung*

Gewerbeart

Einfamilienhaus

Eigennutzung

ja %

Zweifamilienhaus

Vermietung qm

nein

Wohnung

Deckungsumfang: AMBIENTE® Top inkl. BIG
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Antrag für Glasversicherung (privat) 
Seite 2 von 2

Bitte zurücksenden an: innofima® GmbH | Zum Eistruper Feld 9 | 49143 Bissendorf | tel: 0 54 02 / 98 55 99-0 | fax: 0 54 02 / 98 55 99-1 | mail: kontakt@innofima.de | www.innofima.de

Zahlungsweise Einzugsermächtigung (Wir empfehlen diese zuschlagsfreie Zahlungsmethode!)

jährlich 1/2-jährlich (+ 5%)

Konto-Nummer oder IBAN Bankleitzahl oder BIC

abweichender Kontoinhaber

Unterschrift (Kontoinhaber)

Angaben zu Vorversicherung (sofern vorhanden) keine Vorversicherung

AntragstellerKündigung durch: keine VorschädenGesellschaft

Name der Gesellschaft

Beginn gekündigt zum

Vertragsnummer Vorschäden (letzte 5 Jahre) Schadenhöhe

Vertragsbeginn  ___.___.20___, 0:00 Uhr.

Vermittlungsauftrag (Die Vermittlungsleistung ist für den Auftraggeber kostenfrei, da diese durch Courtagen der Versicherungsgesellschaften abgegolten ist.)

Antragsangaben-Bestätigung und Einwilligung: Die „Vermittlerinformationen“, das „Widerrufsrecht“, die „vorvertragliche Anzeigepflicht“ habe ich zur Kenntnis genommen. Die „Zustim-
mungserklärung“, den „Beratungs- und Dokumentationsverzicht“ und den „Vermittlungsauftrag“, „Haftung“, „Mitwirkungspflichten“, den Hinweis „Nachlass“, die „Datenschutzerklärung“, die 
„Solvenzklausel“, „Rechtsnachfolge“, sowie die „Schlussbestimmungen“ habe ich gelesen und verstanden. Ich erkläre mich durch meine Unterschrift damit einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers / AuftraggebersUnterschrift/Stempel des Vermittlers

Vermittlerinformationen: Die innofima GmbH hat Zulassungen nach Gewerbeord-
nung (GewO) durch die IHK Osnabrück-Emsland als selbständiger Versicherungsmakler 
(§34d Absatz1 unter D-FOY8-UMF44-75 ), als Finanzanlagenvermittler (§34f unter  
D-F-162-MYHC-23 ), als  Dahrlehensvermittler (§ 34c) und als Immobiliendarlehens-
vermittler (§34i unter D-W-162-9BG4-12) erhalten und ist im www.vermittlerregister.info 
mit den jeweiligen Registrierungsnummer eingetragen. Eingetragen im Handelsregister:  
HRB 210596 Registergericht Osnabrück. Keine Beteiligungen von und an Versicherungs-
gesellschaften. Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Streitbeilegung gemäß §42 k 
des Gesetztes über den Versicherungsvertrag Versicherungsombudsmann e.V.: Schlich-
tungsstelle Versicherungsombudsmann e.V. PF 080632, 10006 Berlin sowie Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin): Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
(www.versicherungsombudsmann.de)
Widerrufsrecht: Der Auftraggeber kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, wenn ihm der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformatio-
nen (Verbraucherinformationen) und diese Belehrung zugegangen sind.
Angaben im Antrag / Vorvertragliche Anzeigepflicht: Mir ist bekannt, dass ich nach 
§19 VVG die mit dem Versicherungsantrag verbundenen Fragen nach bestem Wissen sorgfäl-
tig und vollständig beantworten muss. Die korrekte und vollständige Beantwortung der Fragen 
ist für die Entscheidung des Versicherers, den Vertrag mit dem beantragten Inhalt zu schließen, 
maßgeblich. Mir ist weiter bekannt, dass der Versicherer bis zur Antragsannahme berechtigt 
ist, mich erneut zu Umständen zu befragen, die für die Übernahme des Versicherungsschut-
zes erheblich sind. Mir ist bekannt, dass der Versicherer berechtigt ist, bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Verletzung vorgenannter Anzeigepflicht vom Vertrag zurückzutreten sowie 
in anderen Fällen einer Verletzung dieser Pflicht den Vertrag zu kündigen. Eine unrichtige 
Beantwortung oder arglistiges Verschweigen von Fragen nach Vorversicherung, Vorschäden 
und Gefahrumständen können Ihren Versicherungsschutz gefährden.
Zustandekommen des Vertrages/Versicherungsschutzes: Der Vertrag kommt 
durch den Antrag des Antragstellers auf Versicherungsschutz und die Annahme durch den 
Versicherer zustande. Den Versicherungsschein bitten wir diesen auf Korrektheit und Abwei-
chungen vom gestellten Antrag zu prüfen Gerne können Sie uns beauftragen, den Versiche-
rungsschein auf Korrektheit zu prüfen.  Wir weisen darauf hin, dass der Versicherungsschutz 
erst nach Bezahlung des Erstbeitrages und Nichtausübung des Widerrufsrechts zum bean-
tragten Versicherungsbeginn beginnt.
Zustimmungserklärung: Die rechtskräftigen Formulierungen entnehmen Sie bitte den 
allgemeinen gültigen Versicherungsbedingungen sowie, sofern vereinbart, den Sonderbe-
dingungen der jeweiligen Gesellschaft. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass alle 
notwendigen Verbraucherinformationen, Mitteilungen und Angaben (Informationen nach  
§ 1 VVG-InfoV, Produktinformationsblatt, Kundeninformation, Risikobeschreibungen, All-
gemeine und Besonderen Bedingungen sowie Erläuterungen) erst mit dem Versicherungs-
schein übermittelt werden. Der VN entbindet mit seiner Unterschrift den Versicherer daher 
von seiner Pflicht aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 VVG erlassenen Rechtsverordnung, dem 
Auftraggeber rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die in der VVG-Informa-

tionspflichtenverordnung vorgeschriebenen Angaben in Textform mitzuteilen.
Beratungs- und Dokumentationsverzicht: Der Auftraggeber wünscht ausdrücklich 
nur die oben beauftragte Versicherung mit dem gewählten Tarif. Der VN bestätigt mit seiner 
Unterschrift sich eigenständig dafür entschieden zu haben und verzichtet daher auf eine Bera-
tungsleistung und Dokumentation nach §42c Abs. 2 VVG durch innofima®, sowie die damit 
verbundenen Haftungsansprüche. Durch diesen Verzicht können dem Auftraggeber Nachteile 
bei einer evtl. Haftbarmachung gegenüber innofima® entstehen. Ein Anspruch gegenüber 
dem Versicherer ist davon nicht berührt.
Vermittlungsauftrag: Damit innofima® für den Auftraggeber überhaupt tätig werden 
kann, erteilt dieser hiermit eine Vollmacht zur Eindeckung und Betreuung des Risikos, die 
Auskunftserteilung durch den Versicherer an innofima®, Zusendung eines aktuellen Vertrags-
auszuges, sowie nach Abstimmung mit dem Antragssteller, den beantragten Versicherungs-
schutz anderweitig einzu- bzw. umzudecken, sofern dem Auftraggeber keinerlei Nachteile 
entstehen. Diese Vollmacht erstreckt sich jedoch nicht auf Prüfung der Zweckmäßigkeit, den 
Leistungsumfang und die Prämie der Versicherung. Der Auftraggeber ist hierfür selbst verant-
wortlich. Im Rahmen der Betreuung erbringt innofima® auf Anforderung des Auftraggebers 
die nachfolgenden Leistungen:  Anpassung des Versicherungsschutzes an geänderte Risiko-, 
Markt und Rechtsverhältnisse, Unterstützung bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen 
und Schadensfällen, Prüfung der vom Versicherer erstellten Abrechnungen und Dokumente. 
Andere Verträge sind nur dann Gegenstand der Betreuung, wenn dies gesondert vereinbart 
ist. Für weiteren Versicherungsschutz, weitere Maklerleistungen und Beratung bedarf es 
einer gesonderten Vereinbarung nach aktiver Aufforderung durch den Auftraggeber. Auf die 
Verpflichtung zu einer Beratung bezüglich Versicherungs- und Vorsorgungslücken sowie 
existenzbedrohliche Risiken abzusichern wird ausdrücklich verzichtet. 
Haftung: Die Haftung von innofima® für Vermögensschäden ist im Falle leicht fahrläs-
siger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten auf 1,5 Millionen begrenzt. Soweit im Ein-
zelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, 
den Haftpflichtversicherungsschutz von innofima® auf eigene Kosten auf eine Versiche-
rungssumme zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. innofima® gibt hierzu eine 
Empfehlung ab. Für Vermögensschäden, die dem Auftraggeber infolge leicht fahrlässiger 
Verletzung von Nebenpflichten entstehen, haftet der Versicherungsmakler nicht. Es gelten 
die gesetzlichen Verjährungsregelungen mit der Maßgabe, dass die Ansprüche spätestens 
nach 5 Jahren, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in welchem dieser Vermittlungs-
auftrag beendet wurde, verjähren. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei einer Ver-
letzung der Pflichten aus § 60 oder §61 VVG. Der Vermittlungsauftrag ist auf unbestimmte 
Zeit geschlossen und kann von beiden Seiten aus wichtigem Grund ohne Einhaltung von 
Fristen gekündigt werden, ansonsten mit einer Frist von einem Monat.
Mitwirkungspflichten: Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung, insbesondere zur un-
verzüglichen und vollständigen Erteilung wahrheitsgemäßer Angaben, verpflichtet. Er ist 
verpflichtet, dem Makler unverzüglich alle Risikoänderungen mitzuteilen sowie Schäden 
und gefahrerhebliche Umstände unverzüglich anzuzeigen.
Nachlass: Der durch innofima® mit dem Versicherer vereinbarte Nachlass auf den 
Versicherungsbeitrag ist nur während der Vertragsbetreuung durch innofima® gültig. 
Wird der Vertrag auf einen anderen Betreuer übertragen, so entfallen Deckungs-
erweiterungen, Sondervereinbarungen und gewährte Nachlässe. 

Datenschutzerklärung/Datenspeicherung/Kontaktaufnahme (gem. DSGVO):  
Ich habe das Merkblatt zur Datenverarbeitung unter www.innofima.de/datenschutz mit der 
Datenschutzerklärung und die Kundeninformationen zur Kenntnis genommen und willige 
ein, dass die von mir angegebenen Daten zum Zweck der Antragsstellung elektronisch er-
hoben, gespeichert, übertragen und verarbeitet werden dürfen. Meine Daten werden dabei 
nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. 
Die Weiterleitung meiner Daten erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 
Soweit es zur Vertragserfüllung erforderlich ist (beispielsweise zur Prüfung und Vermittlung 
von Versicherungsverträgen), willigen Sie ein, dass wir personenbezogenen Daten (Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Beruf, allgemeine Vertragsdaten und auch Ge-
sundheitsdaten) bei uns verarbeiten, speichern und an einen bestimmten Empfängerkreis 
wie Versicherungsgesellschaften, Maklerverbänden Maklerpools, deren Kooperationspart-
ner und technischen Dienstleistern weiterzugeben. Sie willigen ein, dass wir Sie zu eigenen 
Werbezwecken, zur Information über Leistungsangebote sowie zur Vereinbarung persönlicher 
Beratungstermine telefonisch elektronisch (z.B. Fax, Email, SMS, Whatsapp) und schriftlich 
(z.B. Brief) kontaktieren. Diese Einwilligung kann jederzeit bei Angabe der entsprechenden 
Kontaktdaten widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Produktvertriebsvorkehrungen (kurz POG) gem. der EU-Richtlinie (kurz IDD) für 
den Versicherungsvertrieb  finden Sie unsere Produktvertriebsvorkehrungen online unter  
www.innofima.de/IDD
Solvenzklausel: Der Auftraggeber ist einverstanden, dass Informationen über sein allge-
meines Zahlungsverhalten von der SCHUFA, der InFoScore oder vergleichbaren Unterneh-
men eingeholt werden können.
SEPA: Der Auftraggeber ist einverstanden, dass innofima® in seinem Namen SEPA-
Lastschriftmandaten erteilen und widerrufen kann, sowie Untervollmachten an andere 
Versicherungsmakler oder Personen, die von Berufswegen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind weitergibt, sofern dies zur Vertragseindeckung erforderlich ist.
Rechtsnachfolge: Der Auftraggeber willigt bereits jetzt in eine etwaige Vertragsübernahme 
durch einen anderen oder weitere Versicherungsmakler, beispielsweise durch Verkauf oder 
Erweiterung des Maklerhauses ein. Er erklärt sich damit einverstanden, dass in einem solchen 
Falle die für die Vermittlung und Betreuung von zukünftigen bzw. bestehenden Geschäften 
erforderlichen Informationen, Personen- und Sachdaten - auch Gesundheitsdaten -  und 
Unterlagen im Falle einer Bestandsübertragung an den übernehmenden Rechtsnachfolger 
übermittelt und weitergegeben werden dürfen.
Maklerklausel: Ich bin damit einverstanden, dass der Makler stellvertretend sämtliche 
Unterlagen entgegen nehmen darf.
Schlussbestimmungen: Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden oder sich eine Regelungslücke herausstellen, berührt dies nicht die Wirksamkeit die-
ser Vereinbarung als Ganzen. Die unwirksame Bestimmung oder die Schließung der Lücke 
hat vielmehr ergänzend durch eine Regelung zu erfolgen, die dem beabsichtigten Zwecke 
der Regelung am nächsten kommt. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dieser 
Vereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten ist der Sitz von innofima®, soweit beide Ver-
tragsparteien Kaufleute oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind. Es findet 
deutsches Recht Anwendung.

V 08/21

Hinweise an uns
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